
H ä b i c h kommt aus der Schule D a m a s c h k e s  u n d  
F r a n z  O p p e n h e i m e r s ,  die den bestimmenden Faktor 
für die den historischen Gesellschaftsordnungen eigentümliche 
Klassenscheidung in der jeweiligen Grundeigentumsvertässung 
sahen. Auf die Einseitigkeit dieser Lehre einzugehen, ist hier 
nicht der Platz; fest steht, daß die durch die Latifundien
wirtschaft hervorgerufene Bodensperre e i n e r  der Grund
pfeiler der Klassengesellschaft und ihre Beseitigung für die 
strukturelle Änderung der sozialen Ordnung unerläßlich ist.

Als Statistiker stellte H ä b i c h zunächst die Frage, wie es, 
in absoluten Zahlen und prozentmäßig, um die Bodenverteilung 
in Deutschland bestellt sei, indem er sich mit Recht sagte, 
daß erst, wenn hierüber Klarheit bestehe, „an die Frage ge
gangen werden kann, welche Rechts- und Wirtschaftsver
fassung geschaffen werden muß, damit die Zahl der Land
eigentümer proportional der Bevölkerung wachsen kann.“ Und 
bei der Beantwortung jener Vorfrage stieß er auf die — für 
den Laien erstaunliche — Erkenntnis, daß eine zuverlässige 
Grundeigentumsstatistik zur Zeit des ersten Erscheinens seines 
Buches (1929) nicht existierte. Der Grund hierfür war die 
Systematik der bis dahin üblichen statistischen Erhebungen, 
die als Berufs- und Betriebszählungen eingerichtet waren. 
Was also existierte, war eine Statistik, die die Zahl und Größe 
der landwirtschaftlichen B e t r i e b e  ergab. Die Tatsache, 
daß häufig einem Eigentümer verschiedene Grundstücke (und 
damit mehrere Betriebe) gehörten oder ein einzelnes Grundstück 
durch Verpachtung die Basis für mehrere Betriebe abgab, blieb 
außer Acht. Ueber den Umfang des Großgrundbesitzes gab 
die allein vorhandene Betriebsstatistik also keine genügende 
Auskunft und es galt nachzuweisen, daß die Konzentration des 
Bodens in wenigen Händen viel umfassender war, als auf 
Grund jener Statistik allgemein angenommen wurde.

Was nun das Werk so besonders interessant macht und ihm 
seinen spezifischen historischen Wert verleiht, ist die von 
H ä b i c h für diesen Nachweis entwickelte Methode. Eine 
Untersuchung sämtlicher, über 5 Millionen zählender land
wirtschaftlicher Betriebe auf die Eigentumsverhältnisse hin 
kam für einen einzelnen Gelehrten nicht in Frage. Es mußte 
eine bestimmte Gruppe ausgesondert werden, und zwar mög
lichst eine Gruppe, deren einzelne Mitglieder hinsichtlich ihrer 
Person und des Umfangs ihres Grundeigentums nach anderen 
Unterlagen genau zu identifizieren waren. Als einziger Per
sonenkreis, auf den diese Voraussetzungen zutrafen, bot sich 
der Adel, bei dem auf Grund der verschiedenen Adelshand
bücher und anderer Unterlagen die notwendige Identifizierung 
möglich war.

Durch die mühselige Untersuchung der Eigentumsverhält
nisse an 11000 Liegenschaften in Adelsbesitz kam der Ver
fasser zu dem geradezu sensationellen Ergebnis, daß das 
Gebiet von nahezu 51/* Millionen ha mit fast 3 Millionen ha 
landwirtschaftlich genutzter Fläche, auf das sich seine Er
hebungen bezog und das nach der Betriebsstatistik in 5670 Be
triebe zerfiel, in Wirklichkeit im Eigentum von nur 3.061 Per
sonen stand, m. a. W., daß die Konzentration des großen 
Grundbesitzes nahezu doppelt so stark war, als gemeinhin an 
Hand der Betriebsstatistik angenommen wurde. Damit aber 
war die Unbrauchbarkeit der Betriebsstatistik als Erkenntnis
quelle für die Bodenverteilung schlagend nachgewiesen, und 
die Notwendigkeit einer eigenen Grundeigentumsstatistik 
offenkundig gemacht, die dann auch erstmalig im gesamt
deutschen Rahmen im Jahre 1937 aufgestellt wurde.

Als Nebenprodukt dieser Arbeit — und dieses ist es, was 
ihre eigentliche Bedeutung für den Politiker, Historiker und 
Soziologen ausmacht — besitzen wir nun eine, den Zustand von 
1930 festhaltende namentliche Liste der adligen Großgrund
besitzer in Deutschland, die den Leser angesichts der unge
heuerlichen Konzentration des Bodens in der Hand einer 
kleinen Kaste schwindeln macht, eine Liste, die den zögernden 
Bodenreformern im Westen Deutschlands zu denken geben 
sollte. Wenn man erwägt, daß allein auf dem Latifundien
besitz, der an der Spitze dieser Liste stehenden 16 (in Worten: 
sechzehn) Junker mit einer Fläche von zusammen 550 684 ha 
(enthaltend Güter, deren Größe Im einzelnen Eigentumsfalle 
zwischen 20 000 ha und 97 000 ha schwankt) fast’ hundert
tausend Bauernfamilien angesiedelt werden können bzw. 
konnten, dann begreift man, was es mit dem „Volk ohne 
Raum“, mit der Lüge vom fehlenden Lebensraum Deutschlands 
auf sich hat. Dann versteht man auch, weshalb die Hugen- 
bergpresse, wie der Verfasser im Vorwort mitteilt, seih Buch 
totschwieg . . .

Damit ist die Bedeutung dieses Werkes nicht erschöpft. Er
innert man sich der scheinsachlichen Argumente gegen die 
Bodenreform, dahingehend, daß nur der Großgrundbesitz 
rationell wirtschaften könne und die Aufteilung des Bodens in 
Siedlerstellen den Ertrag beeinträchtigen müsse, so ist seine 
von statistischen Kenntnissen und wissenschaftlicher Autorität 
getragene Versicherung, daß der bäuerliche Familienbetrieb 
auch in dieser Hinsicht den Vorzug vor dem im damaligen 
Deutschland üblichen Latifundienbetrieb verdiene, besonders 
wertvoll. Und, aus der Feder eines ersichtlich nicht sozialisti
schen Schriftstellers kommend, sind Sätze, wie dieser, doppelt 
wohltuend:

„Alle Völker müssen den Kreuzzug gegen die Latifundien 
wagen, weil das Vorhandensein einer zu kleinen Zahl von 
Grundeigentümern signalisiert, daß etwas faul im Staate ist.“

Dr. Hans Nathan
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Rechtsquellen-Archiv der Hans-Soldan-Stiftung. Die Wissen
schaftliche Hilfsstelle der Hans-Soldan-Stiftung hat ein Rechts
quellen-Archiv eingerichtet, das eine so gut wie vollständige 
Sammlung aller wichtigen neuen Gesetz- und Verordnungs
blätter der deutschen Länder und Zonen seit dem Jahre 1945 
enthält und laufend ergänzt wird. An Hand dieses Archivs er
teilt sie gegen mäßige Gebühr Auskünfte, dis sich insbe
sondere erstrecken auf
a) Feststellung einer Rechtsquelle oder gesetzlichen Regelung 

einer bestimmten Frage,
b) Vermittlung des Wortlauts nicht allzu umfangreicher Ge

setzestexte.
Anfragen sind zu richten an die Wissenschaftliche Hilfsstelle 
der Hans-Soldan-Stiftung, Leipzig C1, Ferdinand-Lassalle- 
Straße 10. *

Berichtigung zu Heft 1/2 (1948): Auf S. 4, linke Sp., 23. Zeile 
v. u. muß es heißen: „von Mohl" (nicht: von Kohl); auf S. 6, 
rechte Sp., 17. Zeile v. u.: „Nach dem Entwurf eines deutschen 
Reichsgesetzes von 1926 waren nur der Reichstag, der Reichs
rat und die Reichsregierung legitimiert, die Entscheidung des 
Staatsgerichtshofs über die Verfassungsmäßigkeit von Reichs
gesetzen und Reichsverordnungen anzurufen.“
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